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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage von § 22 Abs. 2 der Kommunalverfassung M-V wird durch die Stadtvertretung Neu-

brandenburg nachfolgender Beschluss gefasst: 

 

1. Der Jahresabschluss der Zentrum für Lebensmitteltechnologie Mecklenburg-Vorpommern gGmbH 

(ZLT) für das Geschäftsjahr 2013 wird mit einer Bilanzsumme von 1.438.126,61 EUR und einem Jah-

resfehlbetrag von 83.163,72 EUR zur Kenntnis genommen. 

 

2. Der Beschlussfassung des gesetzlichen Vertreters der Stadt in der Gesellschafterversammlung über 

 

- die Leistung eines Nachschusses in Höhe von 83.163,72 EUR zum Ausgleich des Jahresfehl-

betrages 2013 und den Verzicht auf Forderungen in Höhe von 7.777,77 EUR zur Verbesse-

rung der angespannten Finanzlage (der verbleibende Jahresfehlbetrag aus dem Geschäfts-

jahr 2012 in Höhe von 47.096,54 EUR bleibt als Verlustvortrag stehen)  

 

       wird Zustimmung erteilt. 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Der Beschluss bedingt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 83.163,72 EUR (Buchungsstelle  

5.7.3.02/541100). Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch Minderausgaben beim  

Eigenbetrieb Immobilienmanagement (Buchungsstelle 6.2.3.01/541100) im gleichen Teilhaushalt 6 –

Wirtschaftliche Unternehmen (Zuwendungen).  

 

Begründung:  

 

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.600,00 EUR. Gesellschafter der Zentrum für Lebensmittel-

technologie Mecklenburg-Vorpommern gGmbH (ZLT) sind: 

 

 die Stadt Neubrandenburg mit einem Geschäftsanteil von 19.200 EUR (75 %) und 

 die Hochschule Neubrandenburg mit einem Geschäftsanteil von 6.400 EUR (25 %). 

 

Das Eigenkapital der Gesellschaft beläuft sich zum 31.12.13 auf 131 TEUR oder 9,1 % der Bilanzsumme 

(31.12.12: 148 TEUR; 9,7 %). Das wirtschaftliche Eigenkapital inkl. 50 % des Sonderpostens für Investiti-

onszuschüsse beträgt 705 TEUR oder 49,0 % der Bilanzsumme (31.12.12: 764 TEUR; 49,8 %). 

 

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 1 

Abgabenordnung auf dem Gebiet der Ernährungswirtschaft, insbesondere der Lebensmitteltechnologie. 

Die Gesellschaft dient in erster Linie der Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie 

des Technologie- und Wissenstransfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft auf dem Gebiet der Er-

nährungswirtschaft, insbesondere der Lebensmitteltechnologie. Die Gesellschaft verfolgt dabei aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 

der Abgabenordnung. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb des Zentrums für 

Lebensmitteltechnologie in Neubrandenburg, die Errichtung und den Betrieb einer Forschungs- und 

Entwicklungseinrichtung auf dem Gebiet der Ernährungswirtschaft, mit Statusanerkennung durch den 

Bund, das Land Mecklenburg-Vorpommern und, im Falle der Anerkennung, als Einrichtung an der Hoch-

schule Neubrandenburg im Sinne des § 95 Hochschulgesetz M-V verwirklicht.  
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Der Zweck der Gesellschaft wird verwirklicht, insbesondere auf dem Gebiet der Lebensmitteltechnologie, 

durch 

a) die unabhängige Forschung und Entwicklung, auch im Verbund, zur Erweiterung des Wissens 

und des Verständnisses, 

b) die kooperative Forschung mit Einrichtungen der Wissenschaft, insbesondere der Hochschule 

Neubrandenburg und ihren Forschungseinrichtungen, 

c) die Verbreitung der frei zugänglichen Forschungsergebnisse, 

d) die Auftragsforschung im Rahmen des Zweckbetriebes gemäß § 68 Nr. 9 Abgabenordnung. 

 

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

Der Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Holger Gniffke, ist alleinvertretungsberechtigt und von den 

Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Bis zum 17.06.13 war Frau Julia Heyden als Prokuristin tätig, ab 

dem 18.06.13 übernahm Frau Dr. Karin Bickel von der Hochschule Neubrandenburg nebenamtlich diese 

Funktion. 

 

Die Tätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2013 erfolgt im Wesentlichen in den Bereichen: 

 

- Projektarbeit in geförderten Projekten, 

- Projektarbeit in freien Projekten, 

- Vermietung gewerblich genutzter Büro- und Laborflächen. 

 

Ein wichtiges wirtschaftliches Segment der Gesellschaft ist nach wie vor die Vermietung gewerblicher 

Büro-, Labor- und Technikumsflächen. Die Gebäudeverwaltung erfolgt durch die neuwoges. Durch das 

Auslaufen eines vom Bund geförderten Forschungsprojektes hat zum Oktober 2013 ein großer Mieter 

das Objekt verlassen. Weitere aktuelle Nachfragen seitens anderer Mieter nach Büro- und Technikums-

flächen konnten diesen Weggang nicht vollständig kompensieren. Im Oktober ist der Auslastungsgrad 

von 100 % auf 85 % gesunken. Die Suche nach Nachmietern für die noch freien Flächen wurde intensi-

viert. Der Umsatz im Bereich Vermietung von Büro-, Labor- und Technikumsflächen beträgt im Ge-

schäftsjahr 2013 76 TEUR (Vj. 84 TEUR). 

 

Im Geschäftsjahr 2013 sind durch die Gesellschaft Projekte verschiedener Größenordnung realisiert 

worden. Die Gesellschaft ist teilweise als Organisator bei von der öffentlichen Hand geförderten Projek-

ten, teilweise als Unterauftragnehmer oder als Dienstleister tätig.  Dabei sind Erträge in Form von Zu-

schüssen für Projekte in Höhe von 128 TEUR (Vj. 147 TEUR) generiert worden. Daneben sind Erlöse aus 

Dienstleistungen und Produktion in Höhe von 48 TEUR erzielt worden (Vj. 30 TEUR). 

 

Ein bedeutender Kostenfaktor der Gesellschaft sind Instandhaltungs- und Reparaturkosten für das Zent-

rumsgebäude und dessen Maschinenausstattung. Durch das Alter fallen für beide Positionen steigende 

Kosten an. Mit einer Erhöhung der Kosten für Gebäude und Ausstattungen ist aus diesem Grund auch in 

Zukunft zu rechnen. 

 

Die Gesellschaft beschäftigt zum Stichtag 31.12.13 inklusive Geschäftsführer 6 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter (31.12.12: 8 Mitarbeiter).  

 

Der im Geschäftsjahr 2012 entstandene Verlust in Höhe von 113 TEUR ist teilweise durch einen Nach-

schuss der Gesellschafterin Stadt Neubrandenburg in Höhe von 50 TEUR sowie durch einen Forderungs-
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verzicht in Höhe von 15 TEUR ausgeglichen worden. Die Ergebnisverbesserung 2013 um 29 TEUR gegen-

über dem Vorjahr ist durch massive Sparmaßnahmen bei den Personal- und sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen im Geschäftsjahr 2013 gelungen. 

  

Die Gesellschaft ist unverändert auf Zuschüsse der Gesellschafterin Stadt Neubrandenburg angewiesen, 

um ihre Aufgaben hinsichtlich der im Gegenstand beschriebenen wirtschaftsfördernden Tätigkeit zu 

erfüllen. Die Stadt leistet 2013 einen allgemeinen Zuschuss in Höhe von 57 TEUR (Vj. 58 TEUR). Daneben 

sind 2013 weitere Zuschüsse der öffentlichen Hand in Höhe von 128 TEUR (Vj. 147 TEUR) zur Aufgaben-

sicherung genutzt worden. Die Stadt leistet darüber hinaus Investitionszuschüsse in Höhe von 7 TEUR. 

 

Die inhaltliche Kooperation mit der Hochschule ist im Geschäftsjahr 2013 weiter ausgebaut worden. 

 

Im Jahr 2013 verfügt die Gesellschaft, auch durch den allgemeinen Zuschuss der Stadt Neubrandenburg 

in Höhe von 57 TEUR und einer Kontokorrentlinie in Höhe von 50 TEUR bei der Sparkasse Neubranden-

burg-Demmin und einen Kredit der TIG GmbH in Höhe von 50 TEUR über hinreichende Liquidität, um 

ihre laufenden Verpflichtungen zu erfüllen. Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gegeben.  

 

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 83 TEUR (Vj. 113 

TEUR) ab. Es wird die Leistung eines Nachschusses in Höhe von insgesamt 83.163,72 EUR zum vollständi-

gen Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2013 vorgeschlagen. Es verbleibt ein bisher nicht ausgeglichener 

Jahresfehlbetrag aus dem Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 47.096,54 EUR. Darüber hinaus wird zur Ver-

meidung von Liquiditätsdefiziten ein Verzicht auf bestehende Forderungen in Höhe von 7.777,77 EUR 

aus Zuschusszahlungen der Vorjahre als notwendig erachtet. 

 

Der Nachschuss ist erforderlich, um die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft im 2. Halbjahr 2014 sicher zu 

stellen. Andernfalls droht infolge der aufgelaufenen Verluste und der damit im Zusammenhang stehen-

den Mittelabflüsse der Vergangenheit bereits ab Juli der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit (Insolvenz).   

 

Innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind ausgewiesen Aufwendungen für: Zuwendun-

gen/Spenden - keine (Vj. 0,1 TEUR); Abschluss- und Prüfungskosten sowie für die Buchführung 16 TEUR 

(Vj. 17 TEUR); Rechts- und Beratungskosten 3 TEUR (Vj. 3 TEUR); Werbe- und Reisekosten 6 TEUR (Vj. 8 

TEUR). Für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.13 ist ein Honorar in Höhe von 4 TEUR zuzüg-

lich Umsatzsteuer vereinbart worden. Eine Vergütungsangabe für den Geschäftsführer ist gem. § 286 

Abs. 4 HGB i. V. m. § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB nicht erfolgt. Ein gesondertes Überwachungsorgan 

besteht nicht. 

 

Die Fidelis Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Waren hat die Prü-

fung des Jahresabschlusses zum 31.12.13 durchgeführt und den uneingeschränkten Bestätigungsver-

merk erteilt. Sie erklärt dazu Folgendes: „Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben – un-

ter der Voraussetzung, dass nach etwaigen Verbesserungen der Ertragssituation aufgrund der in Ab-

schnitt V des Lageberichts in Betracht gezogenen künftigen Entwicklungen verbleibende negative Er-

gebnisse und Liquiditätsdefizite in vollem Umfang durch Ertragszuschüsse der Gesellschafterin vermie-

den werden können – nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.“ 

 

 

Sonstiges 
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Die Beschlussvorlage hat im Wesentlichen den Prüfbericht des Abschlussprüfers zur Grundlage. Der 

Prüfbericht kann beim Beteiligungsmanagement eingesehen werden.  

 

Anlagen 

 

1. Bilanz zum 31.12.13       Blatt 1 

2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.13 bis 31.12.13   Blatt 2 

3. Anhang zum Jahresabschluss (Auszug)     Blatt 3 - 8 

4. Lagebericht         Blatt 9 - 16 

 
 


































